








5. Sicherheitsmitarbeiter der Entgeltgruppe III.,
die den Kontroll- und den Bereitschaftsdienst laut
Wachanweisung mit einem Diensthund ausüben und
eine entsprechende Hundeführerausbildung haben,
erhalten eine Zulage von ...................................................... pro Stunde 
maximal jedoch für 12 Stunden pro Schicht 

Feuerwehrmann mit Truppmannausbildung, 
der auf Wunsch des Auftraggebers und des 

1,50 € 

Arbeitgebers als solcher eingesetzt wird .............................. pro Stunde 0,52 € 

7. Gruppenführer (Vergütungsgruppe G)
gemäß §2 VI. ....................................................................... pro Monat 240,00 € 

8. Stellvertretender Gruppenführer
(Vergütungsgruppe H) gemäß §2 VI ................................. pro Monat 200,00 € 

9. Sicherheitsmitarbeiter gemäß §2 VI.
mit vertraglicher Zusatzqualifikation
,,Sanitätsdienst" .................................... ........................ pro Monat 90,00 € 

10. Sicherheitsmitarbeiter gemäß §2 VI.
als Führungskräfte-Vertreter ......... ...... ............... ............. pro Stunde 0,60 € 

11. Sicherheitsmitarbeiter gemäß §2 VI.
in Ausübung der Zusatzfunktion OSZ1 ................ ............. pro Stunde 0,40 € 

§ 5 Zuschläge

1. Für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wird ein Zuschlag auf das gemäß § 2
ausgewiesene Stundengrundentgelt gezahlt.

2. Mehrarbeit im Sinne dieses Entgelttarifvertrages ist nur die angeordnete und geleistete
Arbeit, die die Arbeitszeit im Durchschnitt von drei aufeinander folgenden Monaten von 17 4
Stunden im Monat überschreitet;

■ im Interventions- und Revierdienst die Arbeitszeit von 210 Stunden im Monat
überschreitet;

■ im Objektschutzdienst die Arbeitszeit von 264 Stunden im Monat überschreitet (einschl.
Arbeitsbereitschaft);

■ im Objektschutzdienst im militärischen Bereich von 264 Stunden im Monat
überschreitet;

■ im Werkfeuerwehrdienst von 288 Stunden im Monat überschreitet.

3. Der Mehrarbeitszuschlag beträgt 25 % je Arbeitsstunde.

4. Für Nachtarbeit (als Nachtarbeit gilt Arbeit in der Zeit von 20:00 bis 06:00 Uhr) und
dienstplanmäßige Sonntagsarbeit auch Oster-Sonntag und Pfingst-Sonntag (als
Sonntagsarbeit gilt die Arbeit in der Zeit von 06:00 bis 20:00 Uhr) erhält der
Sicherheitsmitarbeiter 25 % pro Stunde.

Ausgenommen hiervon sind die Arbeitnehmer gemäß § 2 II 1. (Sicherheitsmitarbeiter im
Objektschutzdienst) und gemäß § 2 II 1. a. (Sicherheitsmitarbeiter in Funktion mit der
Qualifikationsanforderung Sachkundeprüfung). Für sie gilt abweichend für Nachtarbeit (als
Nachtarbeit gilt die Arbeit in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr) ein Zuschlag von 12 % pro
Stunde, für dienstplanmäßige Sonntagsarbeit, auch Ostersonntag und Pfingstsonntag (als
Sonntagsarbeit gilt die Arbeit in der Zeit von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr) von 25 % pro Stunde.
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